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Satzunq

des VHS-Zweckverbandes Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim vom 24.D9.4.1975,
zuletzt geändert durch die 4. Anderungssatzung vom 15- 1 1 .2001

s1
Veöandsmitgl ieder

(1) Aufgrund der Beschlüsse

des Rates der Stadt Bad Driburg vam 24./29. April 1975 und
des Rates der Stadt Brakel vom 24. MärzJZ9. April 1975 und
des Rates der Stadt Nieheim vcm 15. April 1975 und
des Rates Cer Stadl Steinheim vom 29. April 1 975

haben die genannten Städte in Ausführung Cer SS 4, 11 und 17 des '1 . Gesetzes zur
Ordnung und Förderung der Weiteöildung im Lande Nordrhein-Wesdalen (Weiter-
bi ldungsgese? -  1.  WbG.) vom 31. 7.  1974 (SGV NW 223) die voniegende Satzung
'rereinbart und sch eßen srch zu einem Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die
kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGAG) vom26. 4. 1961 (GV NW S. 190), zuietzt
geändert  durch Gesetz vom 16. 7.  1969 (GV NW S. 514),  zusammen.

(2) Der Zweckverband rst erne Körperschaft des öffentlichen Rechts. =r venr'vaitet seine
Angelegenherten rm Rahmen des Geseues unrer eigener Veranfwortung.

a l

Name, Sitz:Dienstsieger

(.1) Der Zweckverband führt den Namen .,VHS-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim
und Steinheim-

(2) Sitz des Zweckveöandes ist Bad Dnburg.

(3) Der Zweckverband fühn ern Dienststegel gemäß fuluster I der Anlage zur Verordnung
über die Führung des Landeswappens vom 16. 5.  1956 in der Fassung vom 9. 12. '1969

(GV NW 937). Dieses enthält die Inschrift ,,Volkshochschul-Zweckverband Bad Dnburg,
Brakel, Nieheim, Steinheim" (oberer Halbkreis) und das Landeswappen (unterer
Halbkreis).

s3
Aufgaben

(1) Der Zweckverband (nachfolgend Träger genannt) übemimmt als Aufgabe den Betneb
einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einnchtung der Weiter-
bi ldung gemäß SS 1 Abs. 2,  2 Abs. 2,  11 '1.  WbG.

(2) Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach
Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie aöeitet padeipolitisch und weltanschaulich
neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheil der Lehre oewährleistet: sie entbindet nicht
von der Treue zur Verfassuno.
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(3) Die Aöeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vor-
handener Qualifikationen als auch auf den Erweö von neuen Kenntnissen, Fertig-
keiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet- Zu diesem Zweck kann die
Volkshochschule enlsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare,
Kurse, Diskussionen, Studienlahrten, Vortuhrungen u.a.m.) gemäß SS 3, 4 Abs. 1, 13'1. WbG anbieten-

(4) Andere Aufgaben kann der Zweckverband nur durch Anderung dieser Sazung über-
nehmen.

s4
Rechtschara kter, Gliederung

(1) Die Volkshochschule ist als nichtrechtsfähige Anstalt des Trägers eine öffentliche
Einrichtung im Sinne des $ 18 Gemeindeordnung NW. Die von ihr angebotenen Lehr-
veranstaltungen sind für jedermann zugänglich;
bei abschlußbezogenen Lehrveranstaltungen kann die Teilnahme von bestimmten
Vorkenntnissen abhängig gemacht werden.

(2) Die Volkshochschule organisiert ihre Aöeir gemäß S 3 dieser Sabung im Gebiet der
Städte Bad Dnburg, Brakel, Niehejm und Steinheim.

(3) Die Volkshochschule ist in Fachberetche zu gliedemi
dabei sind die in den einzeinen Mitgliedsstädten vorhandenen oder noch zu erstellenden
Einrichtungen zu berucksichtrgen.

ss
Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

s6
Veöandsversammlung

(.1) Jedes Verbandsmitglied entsendet je drei Verüeter in die Veöandsversammiung; 'm
übrigen gilt S 15 KGAG.

(2) Auf die Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammiung und seines Stellvertreters
(S 13 Abs. 4 KGAG) findet $ 32 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
Anwendung.

s7
Zuständigkeiten der Verbandsversamm lung

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes,
soweit sie nicht nach dieser Satzung dem Verbandsvorsteher, dem Fachausschuß oder
VHS-Leiter übertragen sind.
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(2) Die Veöandsversammlung entscheidet jnsbesondere über:
a) Bestellung des Veöandsvorstehers und seines Vertreters
b) ailgemeine Richtlinien über die Arbeit der VHS
c) Erlaß der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan
d) die Emennung, Einsteilung, Beförderung und Entlassung, Bezüge und Vergütung

sowie Versorgung von Beamten und Angestellten des Zweckverbandes
e) den Erweö und die Veräußerung von Grundshtcken und sonstigen Vermögens-

werten, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt
0 die Aufnahme von Darlehen und Bestellung von Sicherheiten für andere sowie solche

Rechtsgeschefte, die den vorgenannten wirtschaftlich glerch kommen
g) den Erlaß und die Anderung von Satzungen und Benutzungsordnungen sowie der

Honorar-, Gebühren- und Entgeltordnung
h) die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder
i) den Weiteöildungsentwicklungsplan
j) die Auflösung d€s Zweckverbandes
k) die Wahl der Mitgiieder des Fachausschusses und des Rechnungsprufungsaus-

schusses.

(3) Soweit ein Fachausschuß nicht besteht, w€rden dessen Aufgaben von der Verbandsver-
sammrung wanrgenommen.

s8
Beschiüsse der Verbandsversammiung

Bekanntmachungsform

(1) Die Beschlüsse der Verbandsversamrn iung werden mii einfacher fulehdneit der anwesen-
den ivlitglieder der Verbandsversammlung gefaßt, soweit nachstehend nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Anderungen der Verbandssatzung, die Aufnahme weiterer fulitglieder, die Ubemahme
weiterer Aufgaben sowie die Auflösung des Zweckverbandes bedürfen einer illehrheit
von 213 der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung und außerdem
der Zust immung al ler Verbandsmitgi ieder.

(3) Für die Beschlußfähigkeit sowie für Abstimmungen und Wahlen gelten die SS 34
Abs. 1, 35 GO NW entsprechend. soweit in dieser Satzung nichts anceres bestimmt rst.

(4) Öftentliche Bekanntmachungen des Zweckveöandes, die durch Rechtsvorschriften
vorgeschrieben sind, erfoigen in den Amtsblättem aller Mitgliedsstädte des Zweckver-
bandes; im übrigen finden die Vorschriften der Bekanntmachungsverordnung vom
7. 4. 198.1 (GV NW S.224ISGV NW 2023) bzw. in ihrer jeweils gültigen Fassung
entsprechende Anwendung.

ss
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird zu ihrer 1. Sitzung nach der Bildung des Zweckver-
bandes Curch den Stadtdireklor d€r Stadt Bad Drlburg danach jeweiis durch ihren
Vorsitzenden schnftJich einberufen- Sie tntt wenigstens ernmal im Rechnungsjahr, im
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Übrigen nach Bedarf zusammen. Der VorsiEende hat sie unvezüglich einzuberufen,
wenn ein Dnttel der Vertreter oder ein Verbandsmitglied dies unter Angabe der zu be-
ratenden Angeiegenheit vedangt.

(2) Der Vorsrtzende Cer Verbandsversammlung setzt die Tagesordnung nach Benehmen mit
dem Verbandsvorsteher iesi.

(3) Uber die Beschlüsse der Verbandsversammlung wird durch einen vom Verbandsvor-
steher zu benennenden Schriftführer eine Nlederschnft angefertigt, die von dem Vor-
sitzenden und dem Schnftführer zu unterzeichnen ist.

s 10
Fachausschuß

' '1) TrJr qpret l rno nFr VHS-lr : ro|r  r ' .d 7 '  r  t rörr lor rno. ier -r  rsammenaroett  oer einzelner
Städte kann ein Fachausschuß oebildet werden.

( l )  Der Fachausschuß beschl ießt über den Arbei tsplan im Rahmen der von der Verbands-
versammlung bereitgesiellten Mittel und der von ihr gefaßten Beschiüsse über die Ange-
l 6 ^ ö 0 h a ; t 6 n  . 1 a  r  \ A / a i t ö r h , l d- ' .  ' . - ' . -  - . , Jung .

(3) Der VHS-Leiter nrmmt an den Sirzungen des Fachausscirusses tei l :  er  ist  berecht jgt  und
aui Ver 'Jnqen ces :acnausscnusses vemfhcnrer.  seine Ansicht:u er '^em PLnkt der
Tagesordnung carzulegen.

s 11
Verbandsvorsteher

Der Veöandsvorsreher wrrd für die Dauer def Amtspenode der Verbandsversammlu ng von
cer Veroands\,'ersammlung aus dem Krerse der ilauDtvefwaltungsbeamten 0er Verbands-
mrtgl ieder gewähl i :  er dad, ler Verbandsversam mlung nicht angehören.
Der Veroandsvorsieher wird vcn seinem allgemeinen Vedreter im Hauptamt vertreten.
Auf die lVahl ,'lndei S 32 Abs. 2 GO NW entsprechende Anwendung.

s 12
Zuständigkeiten des Veöandsvorstehers

(1 ) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte. Er bereitet die Eeschlüsse der
Verbandsversammlung vor, führt sie durch und vertritt den Zweckverband gerichtlich und
auße rgenchtlich. Zur Erledigung der Verwaitungsaufgaben bedient sich der Verbandsvcr-
steher seiner Verwaltung_

(2) Dem Verbandsvorsteher obliegt die Finstellung, Eingruppierung und Enilassung der
Angestellten bis Vergutungsgruppe Vll 8AT.

(3) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet wird, bedürfen der Schriflform. Sie
sind durch den Verbandsvorsteher oder dessen Stellverlreter und dem Leiter der Volks-
hochschule oder dessen Stellvertreter zu untezeichnen.
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(4) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgeselzter der Dienstknäfte des Veöandes. Diensf
vorgesetäer des Verbandsvorstehers ist die Verbandsversammlung.

S 12  a
Dringlichkeitsentscheidun gen

In Angelegenheiten, die nach dieser Satzung der Beschlußfassung durch die Verbandsver-
sammlung bedürfen, entscheidet in Fällen vcn besonderer Dringlichkeit der Vorsitzende zu-
samm€n mii einem weiteren Mitgiied der Veöandsversammlung- Diese Entscheidung ist der
Verbandsversammlung in der nächsten Siüung zur Genehmigung vorzulegen. Sie kann die
Dringlichkeitsentscheidung aufheben, sowert nicht bereits Rechte Dritter in Ausführung des
Beschlusses entsunoen slno

s 13
Bedienstete des Trägers

VHS-Leiter, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter, Mltarbeiter für den Veftvaltungsdienst
und sonstige Mitarbeiter der VHS sind Bedienstete des Trägers.

s14
VHS-Leiter

(1) Die Volkshochschule wird durch einen hauptamtlichen pädagagrschen lvlitarbeiter geleitet
(VHS-Leiier). Er rst vecanfwortlich für die Aibeit der Volkshochschu le.

(2) Der VHS-Leiter hat vorzubereiten und durchzuführen:
a) largfr ist iEe Planung des We,rerbr ldungsangebore s
b) AL,istellung oes Arcerisplanenwurf s nach lvlaßgabe aes S 3 dieser Satzung
c) Verpflichtung der nebenamtlichen/nebenberuf lichen pädagogischen tulita|beiter
C) Offentlichkeitsarbeit
e) Vcrbere{tung des Haushaitsvoranschlages aUnterabschnitt Vclkshochschule)
f ) Verfugung Lrber die im Haushaltsplan für den Betneb der Voikshocnschule oereit-

gestellten Mittel
g) Verualtung der Räume, Ausstattung und Einrichtung der Volkshochschule
h) Ausübung des Hausrechts in Vertretung des Verbandsvorstehers.

(3) Der VHS-Leiter ist Vorgeseüter der hautamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der Volks-
hoc,hschule scwie Cer lvlitaöeiter für den Verv/altungsdienst und sonstigen Mitarbeiter.
Zur Planung und Durchführung der VHS-Arbeit führt er regelmäßig Besprechungen mit
den pädagogischen Mitaöeitem durch.

515
Hauptamtliche/hauptberufl iche pädagogische Mitarbeiter

(1) Nach Maßgabe des Stellenplanes werden hauptamtiiche oder hauptberufliche pädago-
gische Mitaöeiter eingesteilt.
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(2) Die Mitarbeiter sind verantwortlich für die Arbeit in den ihnen übertragenen Fachbe-
rerchen.
Sie wirken an der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen mit:
a) durch Aufstellung des Aöeitsplanenrwurfes iür ihren Fachbereich,
b) durch eigene Lehnveransraltungen
c) durch regelmäßige gemeinsame Eeratungen mit dem VHS-Leiter.

(3) Hauptamtliche pädagogische l\4itarbeiter, die Leiter von Fachbereichen sind, haben das
Recl- t ,  in den Sitzungen des Fachausscnusses ihre vcn oer Auf iassung des VHS-LetIers
abwerchende i\ileinung in Angelegenherten ihres Aufgabenbereichs voeutragen.

s 16
Nebenamtl icheinebenberuf l  iche pädagogische Mitaöei ter

(i) Die Durchführung von Lehrveran staltungen kann entsprechend vorgebiideten Dädago-
gischen Mitarbeitem übertragen werden, die nebenamtlich oder nebenberuflich täiig sind.

(2) Die Aufgaben der l\,litarberter flchten sich nach dem mit ihnen sbgeschlossen€n WelKVer-
l r r ^  /  n . 7 o n f o n \ / e . f  / r d \

Sie können an der Planung von Lehrveransialtungen mitwirken durch
a) VorschlaEe fLr c ie Aöeirsp,äce
o) Ter inahnTe an gemeinsamen 3esprechungen ces pädagogischen Fersonals auf Ein-

ladung Ces VHS-Leiters.

i-e) Die nebenamtlichen/nebenberuf lichen pädagcgischen Miiarbeiter haben das Recht, Je
Fachbereich z,,rei Sprecher zu wähien. Der VHS-Leiier hat zu der erForderlichen Ver-
sarnmiung einzulacen.
J e , :prec;:er laDen oas qecir t ,  :ur  Vorbere, iung Ces Arbel isplanes von den Lsl lern der
betreffencen Fachoereicne anaehört zu wercen.

517
lv'litarbeiter für den Verwaitu ngsdienst und sonstige lvlitarbeiter

(1) Nach Maßgabe Ces Siellenpianes werden Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst der VHS
und sonstige Mitarbeiter eingestellt.

(2) Sie unterstützen den VHS-Leiter in der Planung und Durchführung der Organisation der
VHS-Arbei t  oder scnst iger r i r r t  cem Selneo cer vHS unmtttelbar zusan: mennangender
Angelegenheiten-

s 18
ArbeitsPlan

('1) Der Arbeiisplan der Volkshochschule wird für ejn Semester bzw. Tnmester und längstens
für ein Jahr aufgest€llt.
Er ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen,
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(2) lm Arbeitsplan wird auf die in g 16 des '1. WbG genannten kommunalen Einnchtungen
hingewiesen.

(3) Nach lt4öglichkeit sollen zugleich auch die sonstigen örtlich zugänglichen und anerkann-
ten Weiterbildungse jnnchtunEen und Veranstaitungen anderer Einnchtungen bekanntge-
macht werden.

s1s
Zusammenarbeit mit Weiterbildungseinrichtungen in den Städten der

Veöandsmitglieder

('1 ) Der Volkshcchschulleiter lädt die Leiter der anerkannten Kultureinrichtungen der
fulitglieder des Zweckverbandes, insbesondere die Lerter der Büchereien, Bildstellen,
fulustkschuien, aber auch die Träger anderer Werterbildungseinrichtungen wie Familien-
bi ldungs- und Jugendbi ldungsstät ten mögl ichst etnmal im Kalendeqahr zu einer gemein-
samen Besprechung ein, um die Möglichkeit der Zusammenaöeit zu erörtern und zu
fö rde m.

(2) Die Leiter der vorbezeichneten Einnchtungen soilten sich über ihre Aöeitsabsichten fruh-
zeitig gegenseitig informieren, um ire Planungen frühzeitig aufeinander abzustjmmen.

s20
Tei lnehmer

Die Teiinehmer der VHS haben das Recht, für die Kurse der VHS ie einen Vertreter zu
'ruähien. Die Kursvertreter etnes Fachbereichs wählen zwei Sprecher. Der VHS-Lert€r hat zu
Cer erforderlichen Wahlversan'lmlung einzuladen.
Die Screcher haben das Recht, zur Voöerertung des Arbeitsplanes von den Lartern des
belreffenden Fachbereichs anqehört zu wercen.

s21
Gebü hren/Entgelte

Für die Teilnahme an Veranstaltungen gilt die Gebührenordnung/Entgellordnung, die vom
Zweckverband erlassen wird.

n l l

Deckung dÄ Sachbedarfs

(1) Die für die VHS-Aöeit  nach Maßgabe der Arbei tspläne im Bereich der Veöandsmit-
glieder enorderlichen Räumlichketten werden der VHS von den Verbandsmiiq lledenl
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

(2) Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, eigene Gebäude für die VHS-Arbeit zu ernchten;
sofern zur Erlangung von Lancjeszuschussen der Zweckveöand als Emchter der VHS-



(3)

(4)

- ö -

Gebäude vorgeschneben ist, muß der Zweckverband die Planungen des betreffenden
Verbandsmitgliedes übemehmen, wenn ihn das Verbandsmitgiied von Errichtungs- und
Folgekosten freistellt; im übrjgen ist das Einvemehmen zwischen Zweckverband und
Verbandsmitglied herzustellen.

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nrcht aus Teilnehmerentgelten und
Zuschüssen gececkt wird, ednebt der Zweci<verband von den Verbandsmitgliedern eine
Umlage. Die Urnlage bemißt sich zur Hälfte nach d€m Verhältnis der Einwohnerzahlen
Cer Verbandsm itglieder, zur anderen Hälfte nach dem Verhältnis der im Bereich der
einzelnen Verbandsmitglieder durchgeführten Lehrveranstaltungen.
Als maßgeblich gelten die vom Statistischen Landesamt ermittelten und den Finanzzu-
weisungen an die Städte im betreffenden Haushalts.jahr zugrundeliegenden Einwohner-
zanten.

Der Veöandsvcrsteher leitet den von dem in seiner Verwaitung für das Finanzwesen
zuständigen Beamten in Zusammenarbeit mri Cem Leiter der Volkshochschule ersteilten
und von ihm festgestejlten Eniwurf der Haushaltssalzung mit rhren Anlagen der Ver-
bancsversammlung zur Beratung und Beschlußfassung zu. Nach Ablauf des Rechnun€s-
jahres leitet er die von dem für das Finanawesen zustindigen Beamten aufgestellte und
von thm festgestellte Jahresrechnung cer Verbandsversammlung zu.

S22a
Haushalts- ,  Kassen- und Rechnungswesen

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gelten die für die Gemeinden maß-
gebenden Vorschnften der SS 62 ff. GO NW i.d.F. Cer Bekanntmaci'rlng vom
13. August 1984 (GV NW S. 475 i SGV NW 2023), geändert durch Aftrkei I des Rechts-
-re rernigungsgeseues 1987 für das Land Ncrorhein-Westfalen vcm 06.10.1987
(GV i\lw S. 342) unter Berücksichtigung der SS 18 und 19 des Gesetzes über
kommunaie Gemeinschaftsarbei t  i .d.F. der Bekanntmachunq vom 01. '1 0. '1979.

Ais Verbandskasse wird die Stadtkasse Bad Dnburq bestimmt.

s22b
Rechnungsprüfun gsausschuß

Der Rechnungsprüfungsausschuß wird aus drei Mitgliedern der Verbandsversammlung
gebildet. Fur sie werden gleichzertig stellvenretende Mitgiieder aus der Veöandsver-
sammlung bestellt.

Der Rechnungsprufungsausschuß pruft die Rechnung mit allen Unterlagen daraufhin, ob
1. Cer Haushaltsplan etngehaiten ist
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachllch und rechnensch vorschriftsmäßig

begrundet und belegt sind
3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden Vorschnften veffahren ist
4. die Vorschrjften über Vefwaltung und Nachwers des Vermögens und der Schulden

eingehalten slnd.

Ergibt die Prufung der Rechnung Unstimmigkeiten, so hat der Veöandsvorsteher die
erforderliche Aufklärung berzubnngen.

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

(3)
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(4) Die Prufung der Jahresrechnung obliegt im Übrigen dem Gemeindeprufungsamt des
Kreises Höxter.

s23
Auseinandersetzung

(1) Bei Auflösung des Zweckverbandes haben die Veöandsmitglieder eine Vereinbarung
über die Verteilung des nac,l Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden VermÖgens zu
treffen.

(2) Die hauptamtlich tätigen Beamten und Angestellten werden vom Rechtsnachfolger des
Zweckverbandes übernommen, wird der Zweckverband ohne Rechtsnachfolger aufge-
losi. werden die Sediensteten von den Veöandsmitgliedem nach dem Verhältnis lhrer
lvlitgliedszahlen in der Verbandsversammlung übemomrnen. Die Vorschnften des S 128
BRRG gelten entsprechend.

s24
Geltung der gesetzlichen Vorschriften

lm übr igen gel ten die gesetzl ichen Best immungen, c ie s ich u.a.  ergeben aus folgenden
Gesetzen:
1. Weiieöildungsgesetz, Gemerndeordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit,
!andesbeamtengesetz, Perscnalvertretungsgeselz.

s2s
lnkrafftreten

Der Zweckverband entsteht am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Verbands-
satzung und ihrer Genehmigung im Veröffentlichungsblatt der AufsichtsbehÖrde. An dem-
selben Tag tntt diese Satzung in Kraft 1) 2).
Der Zweckverband nimmt seine Täüqkeit am 1. Oktober 1975 auf.

1) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 11 7 .1975.

2) Die leLte Anderung Cer Verbandssatzung durch die 4. Satzung zur Änderung der Ver-
bandssatzung vom '15.11.2001 ist am 25.4.2OO2 jn Kralt getreten.


